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219.  Bekanntmachung
Grenzüberschreitende Umweltverträglichkeits- 

prüfung zur Laufzeitverlängerung der belgischen 
Kernreaktoren Tihange 3 und Doel 4

Bezirksregierung Arnsberg 30. März 2023
Dezernat 53        
53.10.03-12

Das belgische Energieministerium hat förmlich über 
die geplante Durchführung einer grenzüberschreiten-
den Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die Lauf-
zeitverlängerung der Kernkraftwerke Tihange 3 und 
Doel 4 informiert.  

Im nunmehr eingeleiteten grenzüberschreitenden UVP-
Verfahren ist das Ministerium für Wirtschaft, Innovati-
on, Klimaschutz und Energie des Landes NRW (MWIKE 
NRW) nach § 58 Abs. 5 UVPG als koordinierende Be-
hörde für die Bundesrepublik Deutschland federfüh-
rend tätig.   

Gemäß § 59 Abs. 1 UVPG macht das MWIKE NRW 
als zuständige deutsche Behörde das Vorhaben hier-

mit öffentlich bekannt. Wesentliche Unterlagen mit In-
formationen über das Vorhaben in deutscher Sprache 
können auf der Internetseite des MWIKE NRW unter 
folgendem Pfad eingesehen werden:  

www.wirtschaft.nrw > Menü > Energie > Atomaufsicht 
> UVP Tihange 3 und Doel 4  

Informationen zum grenzüberschreitenden Verfahren 
sind ebenfalls über das zentrale UVP- 

Internetportal der Länder unter dem folgenden Pfad zu-
gänglich:  

www.uvp-verbund.de > Menü > Suche > Bundeslän-
der > Nordrhein-Westfalen >  

Verfahrenstypen > Ausländische Vorhaben  

Die zuständige belgische Behörde gibt der deutschen 
Öffentlichkeit bis einschließlich 20. Juni 2023 Gele-
genheit zur Stellungnahme (in deutscher, englischer, 
französischer oder niederländischer Sprache). Bürge-
rinnen und Bürger, die sich an dem Verfahren betei-
ligen wollen, können ihre Stellungnahmen in Schrift-
form an die zuständige belgische Behörde richten. Die 
Adresse lautet:  

FÖD Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie  
Öffentliche Konsultation Doel 4 und Tihange 3  
Boulevard du Roi Albert II, 16  
1000 Bruxelles   
Belgium  
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Die zuständige belgische Behörde hat zudem eine In-
ternetplattform eingerichtet, auf der relevante Informa-
tionen zum Vorhaben zur Verfügung gestellt und vom 
20. März 2023 bis zum 20. Juni 2023 Stellungnahmen 
über ein Webformular abgegeben werden können. Das 
Webformular ist unter folgendem Pfad zu finden:  

www.economie.fgov.be/de > Themen > Energie >   
Anhörung der Öffentlichkeit Tihange 3 und Doel 4  

Hinweis zum Datenschutz 

Das Verfahren wird nach belgischem Recht durchge-
führt. Möglicherweise sieht das belgische Recht vor, 
dass Kommentare/Stellungnahmen, inklusive die der 
deutschen Öffentlichkeit, veröffentlicht werden.  

(240)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 165

220.  Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen dem Kreis Soest, der Stadt Hamm, dem 

Kreis Coesfeld und dem Kreis Unna zum Zweck der 
Gewährleistung von Feuerwehrausbildungen und 

Fortbildungen

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 27. 3. 2023
31.04.11.01-006/2017-001

Präambel: 

Aufgrund des § 2 (3) Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Ka-
tastrophenschutzgesetzes (BHKG) i.V. mit den §§ 1 und 
23 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsar-
beit (GkG) jeweils in der derzeit gültigen Fassung wird 
zum Zweck der Gewährleistung von Feuerwehrausbil-
dungen und Fortbildungen, die auf der Ebene der Ge-
bietskörperschaften durchzuführen sind, zwischen der 
Stadt Hamm und den Kreisen Soest, Unna, Coesfeld – 
vertreten durch die jeweiligen Oberbürgermeister und 
den Landrat, die Landrätin – folgende öffentlich-recht-
liche Vereinbarung getroffen:

§ 1

Zweck der Vereinbarung

Die oben genannten Gebietskörperschaften schließen 
sich zur Durchführung der über die Grundausbildung 
hinausgehenden („weitergehenden“) Aus- und Fortbil-
dung der Angehörigen öffentlicher Feuerwehren gemäß 
§ 32 Abs. 1 S. 2 BHKG zusammen. Die grundsätzliche 
Zuständigkeit der Gebietskörperschaften für die Aus- 
und Fortbildung bleibt hiervon unberührt. 

§ 2

Aufgabe und Aufgabenerledigung

Dem Kreis Soest wird die Aufgabe übertragen, die Aus- 
und Fortbildung der Feuerwehren gemäß § 1 dieser 
Vereinbarung auf der Ebene der beteiligten Gebietskör-
perschaften durchzuführen (Mandatierung).

Zur Aufgabenerledigung wird sich der Kreis Soest des 
in Gründung befindlichen Vereins „ARGE SCHU e.V.“ 
bedienen.

§ 3

Kosten, Abrechnung

Die Kosten der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 
werden entsprechend der Teilnehmerzahl auf die Ge-
bietskörperschaften aufgeteilt. Sie sind kostendeckend 
zu bemessen und von der „ARGE SCHU e.V.“ mit den 
beteiligten Gebietskörperschaften abzurechnen. 

Die gegebenenfalls abzuschließenden zusätzlichen Ver-
sicherungen werden auf die Lehrgangsgebühren antei-
lig umgelegt. 

§ 4

Einlagen, Vermögensanteile

Die Einlagen der beteiligten Gebietskörperschaften aus 
der bisherigen unechten ARGE SCHU in Trägerschaft 
des Kreises Soest werden von diesen als Einlage in den 
in Gründung befindlichen Verein „ARGE SCHU e.V.“ 
übergehen. 

Weiterhin stellen die beteiligten Gebietskörperschaf-
ten den in Gründung befindlichen Verein „ARGE SCHU 
e.V.“ die in Anlage 1 verzeichneten Gegenstände zur 
Verfügung. Die Gegenstände verbleiben im Eigentum 
der jeweiligen Gebietskörperschaft. 

Bei Auflösung der Ausbildungsgemeinschaft werden 
die nicht zugeordneten Gegenstände zu gleichen Teilen 
an die beteiligten Gebietskörperschaften verteilt. 

§ 5

Kündigung 

Diese Vereinbarung wird zunächst auf unbestimmter 
Dauer geschlossen. 

Die Vereinbarung kann von den Beteiligten unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von einem Jahr zum 
Ende eines Kalenderjahres durch schriftliche Erklä-
rung gegenüber den anderen Beteiligten gekündigt 
werden. 

§ 6

Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so berührt 
dieses nicht die Wirksamkeit der übrigen in dieser Ver-
einbarung enthaltenen Regelungen. Sofern die unwirk-
same Bestimmung nicht ersatzlos entfallen kann, ist 
sie durch eine solche zu ersetzen, die dem beabsichtig-
ten Sinn und Zweck am nächsten kommt. Gleiches gilt, 
soweit die Vereinbarung lückenhaft sein sollte. 

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung be-
dürfen der Schriftform. Sie sind vorzunehmen, wenn 
gesetzliche Änderungen dies erfordern. 

§ 7

Inkrafttreten / Außerkrafttreten 

Diese Vereinbarung tritt am Tag nach der Bekanntma-
chung i.S.d. § 24 Abs. 4 GkG in Kraft.

Soest, den 19.09.2022

Für den Kreis Soest

gez. Eva Irrgang gez. Volker Topp
-Landrätin- -Kreisdirektor-

Hamm, den 7.10.2022

Für die Stadt Hamm

gez. Marc Herter
-Oberbürgermeister-

BEKANNTMACHUNGEN

Verordnungen, Verfügungen und
Bekanntmachungen
der BezirksregierungB
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Coesfeld, den 9.11.2022

Für den Kreis Coesfeld
gez. Dr. Christian Schulze Pellengahr

Unna, den 7.02.2023

Für den Kreis Unna
gez. Mario Löhr
-Landrat-

Genehmigung

Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwi-
schen dem Kreis Soest, der Stadt Hamm, dem Kreis 
Coesfeld und dem Kreis Unna zum Zweck der Ge-
währleistung von Feuerwehrausbildungen und Fort-
bildungen wird hiermit gemäß § 24 Abs. 2 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit – GkG – vom 
01.10.1979 (GV.NW.S. 621) in der zur Zeit geltenden 
Fassung (SGV.NRW. 202) genehmigt. 

31.04.11.01-006/2017-001 

Arnsberg, den 27. März 2023

Bezirksregierung Arnsberg

Im Auftrag

(König) (LS)

Bekanntmachung

Vorstehende Öffentlich-rechtliche Vereinbarung und 
meine Genehmigung werden hiermit gemäß § 24 Abs. 
3 GkG öffentlich bekanntgemacht.

31.04.11.01-006/2017-001 

Arnsberg, den 27. März 2023

Bezirksregierung Arnsberg 

Im Auftrag

(König) (LS)

(537)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 166

221.  Versicherungsaufsicht: 
Erlöschen einer Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb 
eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit; 

Sterbekasse Nachbarhilfe Voerde VVaG, Ennepetal

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 29. März 2023
34.4.50608

Die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb als Versicherungs-
verein auf Gegenseitigkeit ist für die Sterbekasse Nach-
barhilfe Voerde VVaG, Ennepetal, aufgrund des Über-
tragungsbeschlusses der Mitgliederversammlung vom 
09.08.2022 erloschen.

Der gesamte Versicherungsbestand wird mit Wirkung 
vom 01. Januar 2022 auf die Vereinigten Nachbar-
schaften VVaG, Bochum, übertragen.

(67)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 167

222.  Staatliche Anerkennung von Schulen 
für Gesundheitsberufe 

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 29. 3. 2023
24.02.01-031

Dem Deutschen Roten Kreuz wurde mit Wirkung vom 
15. 2. 2023 für die Rettungsdienstschule Lünen, Spor-
meckerplatz 1a, 44532 Lünen die staatliche Anerken-
nung als Schule für Notfallsanitäterinnen und Notfall-
sanitäter nach den Regelungen des Gesetzes über den 
Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters 
erteilt.
(51) Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 167

223.  Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
über die Übertragung von Aufgaben der unteren 

Bauaufsicht von der Kreisstadt Unna auf den  
Kreis Unna

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 30. 3. 2023
31.04.12.01-019/2023-001

Die Kreisstadt Unna – vertreten durch den Bürgermeis-
ter – und der Kreis Unna – vertreten durch den Landrat 
– schließen aufgrund des § 4 Abs. 8 Buchst. b) der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in Verbindung mit §§ 1, 23 und 24 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) – je-
weils in der zurzeit geltenden Fassung – folgende öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarung:

Präambel

Die Kommunen stehen unverändert vor großen Her-
ausforderungen. Es gilt, fehlenden Finanzmitteln, de-
mografischem Wandel und Fachkräftemangel zu be-
gegnen, aber auch den berechtigten Anforderungen, 
die die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft 
an die öffentliche Verwaltung stellen, gerecht zu wer-
den. Interkommunale Zusammenarbeit ist ein bewähr-
tes Mittel, um diesen Herausforderungen zu begegnen. 
Im Rahmen dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
streben die Vertragspartner eine vertrauensvolle und 
einvernehmliche Zusammenarbeit an.

§ 1    Gegenstand der Vereinbarung

(1) Die Kreisstadt Unna delegiert die ihr nach § 57 der 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(BauO NRW 2018) übertragenen Aufgaben der un-
teren Bauaufsicht nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen teilweise auf den Kreis Unna.

(2) Die Planungshoheit der Kreisstadt Unna bleibt un-
berührt.

§ 2    Übertragene Aufgaben

(1) Die Aufgabenübertragung erstreckt sich auf alle 
Großen Sonderbauten nach § 50 Abs. 2 BauO NRW 
2018 in der zum Zeitpunkt der Antragsstellung je-
weils geltenden Fassung.

(2) Ausgenommen sind jene Großen Sonderbauten 
nach § 50 Abs. 2 BauO NRW, die planungsrechtlich 
im Außenbereich (§ 35 Baugesetzbuch – BauGB) lie-
gen.

§ 3    Übergangsregelung

Die Kreisstadt Unna bleibt zuständig für alle vor dem 
Inkrafttreten eingegangenen Bauanträge bis zur män-
gelfreien abschließenden Fertigstellung.

§ 4    Gegenseitige Rechte und Pflichten

(1) Der Kreis Unna verpflichtet sich zur rechtmäßigen 
und wirtschaftlichen Erfüllung der übertragenen 
Aufgaben und stellt die hierfür erforderliche Infra-
struktur in der Kreisverwaltung zur Verfügung.

(2) Die Kreisstadt Unna verpflichtet sich, Stellungnah-
men (z. B. vorbeugender Brandschutz, Erschlie-
ßung) unverzüglich, spätestens jedoch zwei Monate 
nach Erhalt der Unterlagen, abzugeben. 

(3) Hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens gilt 
§ 36 BauGB, bzw. § 71 Abs.4 BauO NRW 2018. Da-
nach gelten das Einvernehmen oder das Benehmen 
(Denkmalrecht) als erteilt, wenn sie nicht innerhalb 
von zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens un-
ter Angabe der Gründe verweigert werden.
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(4) Sonstige Angaben und Auskünfte, die für die An-
tragsbearbeitung erforderlich sind (z.B. zu Be-
standsgebäuden) werden dem Kreis Unna innerhalb 
eines Monats zur Verfügung gestellt. 

§ 5    Kostenregelung

(1) Die Kreisstadt Unna erstattet dem Kreis Unna die 
aus der Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft 
nach dieser Vereinbarung entstehenden Kosten 
(Personal-, Sach- und Gemeinkosten).

(2) Auf Basis des voraussichtlichen Volumens der über-
tragenen Aufgaben erstattet die Kreisstadt Unna 
dem Kreis Unna die Personalkosten wie folgt:

2 Ingenieurstellen EG 12
1 Baukontrolleurstelle EG 9b

 Für die Personalkostenerstattung wird der jeweils 
zum Beginn des Haushaltsjahres aktuelle KGSt-Be-
richt „Kosten eines Arbeitsplatzes“ zugrunde gelegt.

(1) Zeigt sich, dass das Volumen der übertragenen Auf-
gaben signifikant vom prognostizierten Volumen ab-
weicht, verständigen sich die Vertragspartner ein-
vernehmlich auf eine Anpassung der Stellenanteile 
nach Abs. 2 Satz 1. Eine erste Evaluation erfolgt 
drei Monate nach Inkrafttreten dieser Vereinba-
rung.

(2) Die Sachkosten der Arbeitsplätze werden nach dem 
jeweils zum Beginn des Haushaltsjahres aktuellen 
KGSt-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes“ pau-
schaliert erstattet. 

(3) Die Gemeinkosten werden nach dem jeweils zum 
Beginn des Haushaltsjahres aktuellen KGSt-Be-
richt „Kosten eines Arbeitsplatzes“ als prozentualer 
Zuschlag auf die Bruttopersonalkosten des jeweili-
gen Arbeitsplatzes erstattet. Zugrunde gelegt wird 
ein Zuschlagssatz von 20 %.

(4) Die Kostenerstattung erfolgt jährlich auf Anforde-
rung.

§ 6    Erträge 

(1) Die vom Kreis Unna für die übertragenen Aufgaben 
vereinnahmten Verwaltungsgebühren, Buß- und 
Zwangsgelder werden in voller Höhe an die Kreis-
stadt Unna abgeführt, soweit sie die nach § 5 zu er-
stattenden Kosten nicht übersteigen. 

(2) Soweit die Erträge die Kosten nach § 5 übersteigen, 
verbleibt ein Anteil in Höhe von 25 % des überschie-
ßenden Anteils der Erträge beim Kreis Unna.  

§ 7    Dauer der Vereinbarung

Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung gilt zunächst 
bis zum 31.12.2027. Sie verlängert sich jeweils um ein 
Jahr, wenn sie nicht spätestens mit einer Kündigungs-
frist von 12 Monaten vor Ablauf von einem der Ver-
tragspartner schriftlich gekündigt wird.

§ 8    Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirk-
sam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wer-
den die übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. 
Die Vertragspartner sichern sich für diesen Fall zu, die 
betroffene Regelung durch eine wirksame oder durch-
führbare, dem Sinn der Vereinbarung entsprechende 
Reglung zu ersetzen, durch die der beabsichtigte Ver-
einbarungszweck erreicht wird. Entsprechendes gilt 
für Regelungslücken in der Vereinbarung.

§ 9    Inkrafttreten

Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung bedarf zu ih-
rer Wirksamkeit der Genehmigung durch die Bezirks-
regierung Arnsberg. Sie tritt am 01.04.2023, spätes-
tens jedoch am Tage nach der Bekanntmachung der 
Vereinbarung und ihrer Genehmigung im Amtsblatt 
der Bezirksregierung Arnsberg in Kraft.

Unna, 29.03.2023

für die Kreisstadt Unna: für den Kreis Unna:

gez. Dirk Wigant  gez. Mario Löhr 
Bürgermeister Landrat

Genehmigung

Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über 
die Übertragung von Aufgaben der unteren Bauauf-
sicht von der Kreisstadt Unna auf den Kreis Unna wird 
hiermit gemäß § 24 Abs. 2 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit – GkG – vom 01.10.1979 (GV.
NW.S. 621) in der zur Zeit geltenden Fassung (SGV.
NRW. 202) genehmigt. 

31.04.12.01-019/2023-001 

Arnsberg, den 30. März 2023

Bezirksregierung Arnsberg 

Im Auftrag

(König) (LS)

Bekanntmachung

Vorstehende Öffentlich-rechtliche Vereinbarung und 
meine Genehmigung werden hiermit gemäß § 24 Abs. 
3 GkG öffentlich bekanntgemacht.

31.04.12.01-019/2023-001 

Arnsberg, den 30. März 2023 

Bezirksregierung Arnsberg 

Im Auftrag

(König) (LS)

(649)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 167

224.  Ergänzungsurkunde zur Urkunde 
über die Aufhebung der Katholischen Kirchenge-
meinden Pfarrei HI. Familie Kamen und Pfarrei  
St. Marien Kaiserau und über die Errichtung der 

Katholischen Kirchengemeinde Pfarrei  
HI. Kreuz Kamen

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 30. 3. 2023
48.03

Artikel 5 der über die Aufhebung der Katholischen Kir-
chengemeinden Pfarrei HI. Familie Kamen und Pfarrei 
St. Marien Kaiserau und über die Errichtung der Ka-
tholischen Kirche Pfarrei HI. Kreuz Kamen vom 20. No-
vember 2020 wird wie folgt ergänzt: 
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Hier: Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung  
gemäß 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) i. V. m.  

§ 13 Landesplanungsgesetz NRW (LPlG)

Der Regionalrat Arnsberg hat in seiner Sitzung am 
30.03.2023 die Aufstellung der 17. Änderung des o. g. 
Regionalplan-Teilabschnittes gemäß § 19 Abs. 1 LPlG 
beschlossen.

Abgeleitet aus dem informellen Gewerbe- und Indust-
rieflächenkonzept zum o. g. Regionalplan-Teilabschnitt 
erhielt die Regionalplanungsbehörde vom Regionalrat 
Arnsberg in seiner Sitzung am 24.06.2021 den Auftrag 
die Festlegung von Bereichen für gewerbliche und in-
dustrielle Nutzungen (GIB) in den Städten Arnsberg, 
Meschede, Sundern und Schmallenberg zu prüfen. 
Aufbauend auf diesem Prüfauftrag sind folgende zeich-
nerische und textliche Änderungen nun Gegenstand 
der Regionalplanänderung:

MSGR. DR. MICHAEL ßREDECI< 
DiÖZESANADMINISTRATOR DES ERZBISTUMS PADERBORN 

Ergänzungsurkunde 
zur 

Urkunde über die Aufhebung der Katholischen Kirchengemeinden 
Pfarrei HI. Familie Kamen und Pfarrei St. Marien Kaiserau 

und über die Errichtung der Katholischen Kirchengemeinde Pfarrei HI. Kreuz Kamen 

Artikel 5 der über die Aufhebung der Katholischen Kirchengemeinden Pfarrei HI. Familie Kamen und 
Pfarrei St. Marien Kaiserau und über die Errichtung der Katholischen Kir

.

cheng
�

e Pfarrei HI. Kreuz 
Kamen vom 20. November 2020 wird wie folgt ergänzt: 

_/ 
Grundbuch von Kamen, Blatt 7664 

Eigentümer: Katholische Kirchengemeinde St. Marien Kaiserau, Kamen 

Gemarkung Flur I Flurstück Größe (qm) Wirtschaftsart und Lage 

1/3 (ein Drittel) Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

Westick 
1

6 1716 
1

9 1 Gebäude- und Freifläche, Einsteinstraße 18

1/3 (ein Drittel) Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

Westick 6 
1

843 17 Gebäude- und Freifläche, Einsteinstraße 18 

384/1000 (dreihundertvierundachtzig Tausendstel) Miteigentumsanteil an dem Grundstück

Westick 
1

6 
1

679 
1

605 
1 

Gebäude- und Freifläche, Einsteinstraße 18 

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoss nebst einem Kellerraum und 
an der Garage, Nr. 1 des Aufteilungsplanes mit Abgeschlossenheitsbescheinigung vom 27. Juli 1999, 
mit Sondernutzungsrecht an der Terrasse. 

Paderborn, 8. Februar 2023 

Diözesanadministrator 

Gz.: 2.001/3424.11/99/113-2020 

Paderborn, 8. Februar 2023

Gz.: 2.001/3424.11/99/113-2020

gez. Dr. Michael Bredeck

Diözesanadministrator

(257)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 168

225.  17. Änderung des Regionalplanes Arnsberg 
– Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerland-

kreis in den Städten Arnsberg, Meschede,  
Sundern und Schmallenberg

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 31.03.2023
32.31.01-006

Gewerbeflächenentwicklung in den Städten  
Arnsberg, Meschede, Sundern und Schmallenberg  

sowie Festlegung von Solarenergiebereichen in  
Meschede und eines Waldbereiches in Schmallenberg 

und Ergänzung der textlichen Ziele 9 und 40

Änderungsbereich Lage (Kommune) rechtswirksame Festlegung angestrebte Festlegung

1 Arnsberg

Waldbereich, überlagert mit  
Bereich für den Schutz der Land-
schaft und landschaftsorientierte  

Erholung (BSLE)

GIB

3 Arnsberg
Allgemeiner Freiraum- und Agrar- 
bereich (AFAB), Waldbereich, BSLE

GIB, BSLE

4 Meschede AFAB, Waldbereich GIB Ergänzung textliches Ziel 9

5 Meschede AFAB GIB

6 Meschede AFAB, Waldbereich, GIB
AFAB, Solarenergiebereich  

Ergänzung textliches Ziel 40

7 Sundern GIB AFAB

8 Sundern GIB AFAB

9 Sundern AFAB, BSLE GIB, BSLE

10 Sundern AFAB, BSLE GIB

11 Schmallenberg AFAB Waldbereich

12 Schmallenberg AFAB, Waldbereich, BSLE GIB

13 Schmallenberg GIB AFAB, BSLE
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Für den betrachteten Änderungsbereich 2 in Arnsberg 
konnten im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung 
erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen 
werden. Als Ergebnis der planerischen Gesamtbetrach-
tung ist der Änderungsbereich nicht mehr Gegenstand 
der angestrebten Änderung. 

Für den Änderungsbereich 4 ist zu erwähnen, dass 
dieser als interkommunales Gewerbegebiet der Städte 
Arnsberg und Meschede entwickelt werden soll. 

Der Öffentlichkeit sowie den in ihren Belangen berühr-
ten öffentlichen Stellen (einschließlich Personen des 
Privatrechts im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 2 ROG) wird 
hiermit gemäß § 9 Abs. 2 ROG i. V. m. § 13 LPlG NRW 
die Gelegenheit gegeben, sich über die Regionalplanä-
derung zu informieren und Stellungnahmen abzuge-
ben.

Die Auslegung der Planunterlagen (u. a. Planentwurf, 
Entwurf der Planbegründung, des Umweltberichtes 
inkl. FFH-Verträglichkeitsvorprüfungen) zur 17. Än-
derung des Regionalplanes findet im Zeitraum vom 
18.04.2023 bis einschließlich 19.05.2023 statt.

Die Planunterlagen sind abrufbar unter https://www.
bra.nrw.de/-4288. 

Der Link zu den Planunterlagen wird auch auf der In-
ternetseite des Hochsauerlandkreises (www.hochsau-
erlandkreis.de) veröffentlicht. 

Die Planunterlagen liegen während der oben genannten 
Auslegungsfrist sowohl bei der Bezirksregierung Arns-
berg, als auch beim Hochsauerlandkreis innerhalb der 
behördlichen Dienststunden in analoger Form aus:

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist 
insbesondere schriftlich, zur Niederschrift oder elekt-
ronisch (per E-Mail) auf folgenden Wegen vorgebracht 
werden:
– auf dem Postweg an Bezirksregierung Arnsberg, De-

zernat 32 – Regionalentwicklung, Seibertzstraße 2, 
59821 Arnsberg

– per E-Mail an regplan.aenderung@bra.nrw.de
– durch Einreichen oder mündlich zur Niederschrift 

bei der Bezirksregierung Arnsberg oder dem Hoch-
sauerlandkreis unter den oben angegebenen Adres-
sen.

Stellungnahmen, die schriftlich oder elektronisch (per 
E-Mail) erfolgen, können nur berücksichtigt werden, 
wenn sie den Vor- und Nachnamen sowie die Anschrift 
der stellungnehmenden Person in lesbarer Form ent-
halten. Eine Eingangsbestätigung erfolgt nicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass mit Ablauf der oben 
genannten Frist alle Stellungnahmen zum Änderungs-
entwurf des Regionalplanes ausgeschlossen sind, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen 
(§ 9 Abs. 2 Satz 4 ROG).

Hat eine Person oder Vereinigung nach § 4 Abs. 3 Satz 
1 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) in diesem Ver-
fahren zur Änderung des Regionalplanes Gelegenheit 
zur Äußerung gehabt, ist sie im Verfahren über einen 
Rechtsbehelf nach § 7 Abs. 2 UmwRG mit allen Ein-
wendungen ausgeschlossen, die sie im Verfahren zur 
Änderung des Regionalplanes nicht oder nach den gel-
tenden Rechtsvorschriften nicht rechtzeitig geltend ge-
macht hat, aber hätte geltend machen können (§ 7 Abs. 
3 und 6 UmwRG).

Die fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen aus 
der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung sind bei 
der Abwägung im Rahmen der Aufstellung und der 
Feststellung der 17. Änderung des Regionalplanes zu 
berücksichtigen. Eine gesonderte Benachrichtigung 
über die Berücksichtigung der eingegangenen Stel-
lungnahmen erfolgt nicht. Informationen zum Verfah-
rensstand sind jedoch jederzeit einsehbar unter www.
bra.nrw.de/-2662.

Die vom Regionalrat beschlossene Änderung des Regi-
onalplanes wird nach Abschluss des Verfahrens durch 
die Landesplanungsbehörde öffentlich bekannt ge-
macht. Mit Bekanntmachung im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen wird die 
Änderung des Regionalplanes wirksam.

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie 
unter dem folgenden Link:
www.bra.nrw.de/themen/d/datenschutz/

Im Auftrag

gez. Iris Dietz

(720)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 169

Bezirksregierung 
Arnsberg
Dezernat 32 - 
Regionalentwicklung
Seibertzstr. 2, 
1. Zwischengeschoss
59821 Arnsberg

Montag bis Donnerstag 
von 08:30 bis 12:00 Uhr 
und 13:30 bis 16:30 Uhr

Freitag 
von 08:30 bis 14: 00 Uhr

Auskunft erteilt bei  
Bedarf Frau Wagner 
(Telefon:  
02931/82-2310)

Kreishaus Meschede, 
Raum 520
Steinstraße 27
59872 Meschede

Montag, Mittwoch,  
Donnerstag  
von 08:30 bis 12:00 Uhr 
und 14:00 bis 15:30 Uhr
Dienstag  
von 08:30 bis 12:00 Uhr 
und 14:00 bis 17:00 Uhr
Freitag  
von 08.30 bis 13:00 Uhr

Auskunft erteilt bei  
Bedarf Herr Mönxelhaus  
(Telefon: 0291/94-1509  
oder mobil: 0171/9754070)
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226.  Öffentliche Bekanntmachung 
gemäß § 21a der 9. Verordnung zur Durchführung 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über das Genehmigungsverfahren - 9. BIm-SchV) 

i.V.m. § 10 Abs. 7 und 8 Bundesimmissionsschutz-
gesetz (BlmSchG) über die Erteilung einer immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung 

und zum Betrieb von 3 Windenergieanlagen  
in der Gemeinde Wilnsdorf

Kreis Siegen-Wittgenstein  Siegen, 08.04.2023
Der Landrat 
- Amt für Immissionsschutz 
und Kreislaufwirtschaft - 
63.3-970.0008/19/1.6.2

Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungs-
verfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 10 Abs. 
7 und 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-

SchG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Firma 
JUWI GmBH, Energie-Allee 1 in 55286 Wörrstadt mit 
Bescheid vom 23.03.2023 die Genehmigung gemäß  
§§ 4 und 6 BImSchG zur Errichtung und Betrieb von 3 
Windenergieanlagen in der Gemeinde Wilnsdorf, WEA 
1: Gemarkung: Rudersdorf, Flur: 17, Flurstück: 6, 
WEA 2: Gemarkung: Rudersdorf, Flur: 10, Flurstück: 
1, WEA 3 Neu: Gemarkung: Rudersdorf, Flur: 10, Flur-
stück: 28 erteilt wurde. 

Der verfügende Teil dieser immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigung lautet:

Die Genehmigung umfasst:

1. die Errichtung von drei Windkraftanlagen

 Fabrikat: Vestas Wind Systems A/S

 Typ: Vestas V150-5.6 MW (mit Hybridturm 
 CHT und Stahlrohturm LDST sowie 
 Fundament und Sägezahnhinterkante)

 in 57234 Wilnsdorf, WEA 1: Gemarkung: Ruders-
dorf, Flur: 17, Flurstück: 6, WEA 2: Gemarkung: 
Gernsdorf, Flur: 10, Flurstück: 1, WEA 3 Neu: Ge-
markung: Gernsdorf, Flur: 10, Flurstück: 28, an 
den Standorten mit folgenden Koordinaten:

Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer
Behörden und DienststellenC

Öffentliche Bekanntmachung 
– Erteilung der Genehmigung – 

Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 21a der 9. Verordnung zur Durchführung des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 9. BIm-

SchV) i.V.m. § 10 Abs. 7 und 8 Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) über die Ertei-
lung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb 

von 3 Windenergieanlagen in der Gemeinde Wilnsdorf. 

Kreis Siegen-Wittgenstein   Siegen, den 08.04.2023 
Az.: 63.3-970.0008/19/1.6.2 

Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbin-
dung mit § 10 Abs. 7 und 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird hiermit 
bekannt gegeben, dass der Firma JUWI GmBH, Energie-Allee 1 in 55286 Wörrstadt mit 
Bescheid vom 23.03.2023 die Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 BImSchG zur Errichtung 
und Betrieb von 3 Windenergieanlagen in der Gemeinde Wilnsdorf, WEA 1: Gemarkung: 
Rudersdorf, Flur: 17, Flurstück: 6, WEA 2: Gemarkung: Rudersdorf, Flur: 10, Flurstück: 1, 
WEA 3 Neu: Gemarkung: Rudersdorf, Flur: 10, Flurstück: 28 erteilt wurde.  

Der verfügende Teil dieser immissionsschutzrechtlichen Genehmigung lautet: 

Die Genehmigung umfasst: 

1. die Errichtung von drei Windkraftanlagen 

Fabrikat: Vestas Wind Systems A/S 
Typ: Vestas V150-5.6 MW (mit Hybridturm CHT und Stahlrohturm LDST 

sowie Fundament und Sägezahnhinterkante) 

in 57234 Wilnsdorf, WEA 1: Gemarkung: Rudersdorf, Flur: 17, Flurstück: 6, WEA 2: 
Gemarkung: Gernsdorf, Flur: 10, Flurstück: 1, WEA 3 Neu: Gemarkung: Gernsdorf, 
Flur: 10, Flurstück: 28, an den Standorten mit folgenden Koordinaten: 

Anlagen-
nummer: 

Koordinaten 
in Gauß-Krüger: 

Koordinaten 
in ETRS89/UTM: 

Koordinaten 
in WGS 84: Höhe NHN: 

WEA 01 Rechts: 3 3442490,271 
Hoch: 5633046,472 

Ost: 32442437 
Nord: 5631233 

Ost: 50° 49' 47,809164" 
Nord: 8° 10' 57,4968" 

517,9 m 

WEA 02 Rechts: 3 3442933,396 
Hoch: 5633065,510 

Ost: 32442880 
Nord: 5631252 

Ost: 50° 49' 48,583164" 
Nord: 8° 11' 20,1264" 

522,2 m 

WEA 03 Neu Rechts: 3 3443387,613 
Hoch: 5633514,690 

Ost: 32443334 
Nord: 5631701 

Ost: 50° 50' 3,2784" 
Nord: 8° 11' 43,0836" 

508,8 m 

mit den jeweiligen Abmessungen 

mit den jeweiligen Abmessungen

Naben-Höhe: WEA 01 =  169,00 m  über Grund

 WEA 02 / 03 Neu  =  148,00 m  über Grund

Gesamthöhe: WEA 01 =  244,00 m

 WEA 02 / 03 Neu  =  223,00 m

Rotor-Durchmesser: 150,00 m       (3-Blatt-Rotor, pitchgeregelt)

und einer Anlagenleistung (elektrische Nennleistung) von max. 5.600 kW;

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheids und 
seine Begründung können vom Tage nach der Be-
kanntmachung an zwei Wochen, d. h. in der Zeit ab 
dem Dienstag, den 11.04.2023 bis einschließlich Mon-
tag, den 24.04.2023, bei der folgenden Stelle während 
der Dienstzeit (08.00 Uhr bis 15.00 Uhr) eingesehen 
werden:

beim Kreis Siegen-Wittgenstein, Koblenzer Straße 73, 
57072 Siegen, Raum 105 nach vorheriger telefoni-
scher Vereinbarung bei Herrn Matthias Becher, Tel.: 
0271 – 3332064 oder Herrn Andreas Jung, Tel.: 0271 
– 3332065

Dieser Bekanntmachungstext, der Genehmigungs-
bescheid und seine Begründung sind während des 
genannten Auslegungszeitraums über das länder-
übergreifenden UVP-Portal unter https://www.uvp-
verbund.de verfügbar. 

Der Bescheid und seine Begründung können nach der 
öffentlichen Bekanntmachung bis zum Ablauf der Kla-
gefrist von den Personen, die Einwendungen erhoben 

2. die Herrichtung von Fundament, Kranstellflächen, 
Turmzufahrt, Kranbetriebsflächen, interne Verka-
belung im Windpark sowie Montage- und Lagerflä-
chen an WEA 01, WEA 02, WEA 03 Neu zuzüglich 
Anbindungen an vorhandene sowie auszubauende 
Wege in dem in den Antragsunterlagen dargestellten 
Umfang.

3. den Betrieb der errichteten Anlagen in der Zeit von 
00.00 Uhr bis 24.00 Uhr.

Des Weiteren enthält der Genehmigungsbescheid Auf-
lagen sonstige Nebenbestimmungen und Hinweise zur 
Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Natur- 
und Artenschutzschutz, zum Forstrecht, zur Bauaus-
führung, zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfall-
wirtschaft, zum Luftverkehrsrecht und zu Belangen 
des Arbeitsschutzes. 

Der Bescheid vom 23.03.2023 und die Rechtsbehelfs-
belehrung werden hiermit gemäß § 21a der 9. BlmSchV 
i.V.m. § 10 Abs. 7 und 8 BImSchG öffentlich bekannt 
gemacht.
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haben, bei der oben genannten Stelle schriftlich oder 
elektronisch (E-Mail: immissions-schutz@siegen-witt-
genstein.de) angefordert werden.

Der Genehmigungsbescheid gilt mit dem Ende der Aus-
legungsfrist auch gegenüber Dritten, die keine Einwen-
dungen erhoben haben, als zugestellt. 

Für den Genehmigungsbescheid gilt folgende Rechts-
behelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid und die Festsetzung der Gebüh-
ren kann innerhalb eines Monats Klage bei dem Ober-
verwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 
in Münster erhoben werden. Die Klage muss den Klä-
ger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten und die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angegeben werden. Für 
die Erhebung der Klage stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung: 

1. Schriftlich: 
Die Klage kann schriftlich erhoben werden. Die An-
schrift lautet: Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Müns-
ter. Der Klage ist dieser Bescheid im Original oder in 
Kopie beizufügen. 

2. Auf elektronischem Weg: 
Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elekt-
ronischen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Doku-
ment muss mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf ei-
nem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 
4 VwGO eingereicht werden. Es muss für die Bear-
beitung durch das Gericht geeignet sein. Die techni-
schen Rahmenbedingungen für die Übermittlung und 
die Eignung zur Bearbeitung durch das Gericht be-
stimmen sich nach näherer Maßgabe der Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung vom 24. November 
2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils geltenden Fas-
sung. Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder 
einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von 
ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebilde-
ten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d 
Satz 1 VwGO als elektronisches Dokument übermittelt 
werden. Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für an-
dere nach der VwGO vertretungsberechtigte Personen, 
denen ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur Verfügung steht. 
Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus 
technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, 
bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 
1 und 2 VwGO die Klageerhebung mittels Schriftform 
zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der 
Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft 
zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Do-
kument nachzureichen.

Die Frist ist nur dann gewahrt, wenn die Klage vor Fris-
tablauf eingeht oder vorgebracht wird.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen 
Bevollmächtigten versäumt wer-den sollte, so würde 
dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Gemäß § 67 Abs. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) müssen sich die Beteiligten vor dem Oberver-

waltungsgericht durch Prozessbevollmächtigte vertre-
ten lassen. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte 
und Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschule eines Mitgliedsstaates der 
Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Rich-
teramt besitzen, sowie die Ihnen kraft Gesetzes gleich-
gestellten Personen zugelassen. Darüber hinaus sind 
die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten 
Personen und Organisationen unter den dort genann-
ten Voraussetzungen vor dem Oberverwaltungsgericht 
als Bevollmächtigte zugelassen.

Hinweise:

- Durch das Zweite Gesetz zum Bürokratieabbau 
in NRW (Bürokratieabbaugesetz II) ist das einer 
Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfah-
ren in NRW weitestgehend abgeschafft worden. 
Zur Vermeidung unnötiger Kosten steht es Ihnen 
frei, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit 
der Genehmigungsbehörde in Verbindung zu set-
zen. In vielen Fällen können so etwaige Unstim-
migkeiten bereits im Vorfeld einer Klage ausge-
räumt werden. Die Klagefrist von einem Monat 
wird durch einen solchen außergerichtlichen Ei-
nigungsversuch jedoch nicht verlängert.

- Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer 
Form und zum elektronischen Rechtsverkehr 
finden Sie auf der Homepage des Oberverwal-
tungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfa-
len (www.ovg.nrw.de).

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetsei-
te www.justiz.nrw.de.

Im Auftrag

gez. A. Jung 

(878)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 171

227.  Feststellung der Auflösung der
Waldgenossenschaft Altsohlstätte Flammersbach

Landesbetrieb  Arnsberg, 31. 3. 2023
Wald und Holz NRW 
300-52-08.xxx 

Feststellung
Da der Auflösungsbescheid der Waldgenossenschaft 
Altsohlstätte Flammersbach vom 26.01.2023, ver-
öffentlicht unter anderem in diesem Amtsblatt am 
04.02.2023, S.46f., unwidersprochen und damit unan-
fechtbar geworden ist, stelle ich hiermit die Auflösung 
der Waldgenossenschaft fest.

(57)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 172

228.  Kraftloserklärung der Sparkasse Wittgenstein

Durch Beschluss des Vorstandes werden die unten nä-
her bezeichneten Sparurkunden gem. § 13 SpkVO für 
kraftlos erklärt.

Die entstandenen Kosten tragen die Antragssteller.

31 466 568

Tatbestand und Entscheidungsgründe

Die Antragsteller haben den Verlust der Sparurkunde 
und die Tatsachen, von denen ihre Berechtigung ab-
hängt, glaubhaft gemacht.
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Die Aufgebote sind durch Aushang in der Schalterhal-
le der Sparkasse Wittgenstein, sowie durch Veröffentli-
chung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg 
bekannt gemacht worden.

Rechte Dritter auf die Urkunden sind vor der Kraftlos-
erklärung nicht angemeldet worden.

Bad Berleburg, 28. 3. 2023

Sparkasse Wittgenstein

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(95) Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 172

229. Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger der Sparurkunde (ZuwSpar Plus) Nr. 
DE85 4305 0001 0315 5248 19 hat das Aufgebot be-
antragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber der von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparurkunde (ZuwSpar Plus) Nr. DE85 
4305 0001 0315 5248 19 wird hiermit aufgefordert, 
binnen drei Monaten, spätestens in dem am 10. 7. 
2023, 9.30 Uhr, vor dem unterzeichneten Sparkassen-
vorstand anberaumten Aufgebotstermin seine Rechte 
unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden, widrigen-
falls die Kraftloserklärung der Sparurkunde erfolgen 
wird.

W 29/23

Bochum, 23. 03. 2023

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(90) Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 173 

230. Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparbuches Nr. DE33 4305 0001 
0318 1435 91 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. DE33 4305 0001 
0318 1435 91 wird hiermit aufgefordert, binnen drei 
Monaten, spätestens in dem am 10. 7. 2023, 9.00 Uhr, 
vor dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anbe-
raumten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorla-
ge des Sparkassenbuches anzumelden, widrigenfalls 
die Kraftloserklärung des Sparkassenbuches erfolgen 
wird.

S 28/23

Bochum, 23. 3. 2023

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(90) Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 173 

 

231.  Aufgebot der Sparkasse Hattingen

Wir bieten das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
303 953 046 hierdurch auf. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches muss innerhalb 
von 3 Monaten seine Rechte unter Vorlage des Spar-
kassenbuches geltend machen. Nach Ablauf dieser 
Frist wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Hattingen, 27. 3. 2023

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 173

232.  Kraftloserklärung der Sparkasse Hattingen

Wir erklären das Sparkassenbuch mit der Kontonum-
mer 304 524 614 ausgestellt von der Sparkasse Hat-
tingen hiermit gemäß Teil II Abschnitt 6.1.2.6 AVV zum 
Sparkassengesetz für kraftlos.

Hattingen, 22. 3. 2023

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(50) Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 173

233.  Kraftloserklärung der Sparkasse Hattingen

Wir erklären das Sparkassenbuch mit der Kontonum-
mer 301 521 589 ausgestellt von der Sparkasse Hat-
tingen hiermit gemäß Teil II Abschnitt 6.1.2.6 AVV zum 
Sparkassengesetz für kraftlos.

Hattingen, 24. 3. 2023

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(50) Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 173

234. Aufgebot der Sparkasse Hellweg-Lippe

Die Sparkassenbücher Nrn. 303 657 100, 303 659 601, 
303 662 415 und 303 664 403 der Sparkasse Hellweg-
Lippe wurden vom Gläubiger als verloren gemeldet.

Wir fordern den Inhaber der Sparkassenbücher hiermit 
auf, innerhalb von drei Monaten, spätestens bis zum 
27. 6. 2023 seine Rechte unter Vorlage der Sparkas-
senbücher bei uns anzumelden, da andernfalls nach 
Ablauf dieser Frist die Sparkassenbücher für kraftlos 
erklärt werden.

Lippstadt, 27. 3. 2023

Sparkasse Hellweg-Lippe

Der Vorstand

gez. Unterschrift

(67) Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 173
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235. Aufgebot der Sparkasse Hellweg-Lippe

Das Sparkassenbuch Nr. 350 535 787 der Sparkasse 
Hellweg-Lippe wurde vom Gläubiger als verloren ge-
meldet.

Wir fordern den Inhaber des Sparkassenbuches hier-
mit auf, innerhalb von drei Monaten, spätestens bis 
zum 27. 6. 2023 seine Rechte unter Vorlage des Spar-
kassenbuches bei uns anzumelden, da andernfalls 
nach Ablauf dieser Frist das Sparkassenbuch für kraft-
los erklärt wird.

Lippstadt, 27. 3. 2023

Sparkasse Hellweg-Lippe

Der Vorstand

gez. Unterschrift

(67) Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 174

236.  Kraftloserklärung 
der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Das Sparkassenbuch Nr. 309 511 632 der Sparkasse 
Olpe-Drolshagen-Wenden wird hiermit für kraftlos er-
klärt.

Olpe, 20. 3. 2023

Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Der Vorstand

gez. D. Kohlmeier   gez. W. Rücker

(47) Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 174

237. Aufgebot der Sparkasse Siegen

Das Aufgebot des nachstehend aufgeführten Sparkas-
senbuches wurde beantragt:

Konto-Nr.: 300 872 439

Der Vorstand hat dem Antrag stattgegeben.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefor-
dert, spätestens bis zum 29. 6. 2023 gegenüber dem 
Vorstand der Sparkasse Siegen seine Rechte geltend 
zu machen und das Buch vorzulegen. Geschieht dies 
nicht, wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Siegen, 29. 3. 2023

Sparkasse Siegen

gez. Unterschrift

(60) Abl. Bez. Reg. Abg. 2023, S. 174
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